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(54)  Schienengleis,  insbesondere  für  Rasen 

(57)  Schienengleis  mit  längs  der  Schienen  (1  0)  ver- 
legten  Kammerfüllkörpern  (32)  und  Abdeckhauben 
(33),  die  auch  integrale,  balkenartige  Formteile  (30)  bil- 
den  können.  Die  Formkörper  (32,33,30)  aus  polyureth- 
angebundenem  Altgummi  weisen  Hohlräume  (31)  zur 
Aufnahme  von  Köpfen  (21)  der  Klemm-  oder  Befesti- 
gungseinrichtungen  (20)  der  Schiene  auf  und  schützen 
diese  so  vor  Feuchtigkeit.  Die  Schienen  sind  schwin- 
gungsgedämpft  gelagert. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Schienengleis 
mit  einer  Gleisunterkonstruktion,  mit  zwei  Schienen,  die 
einen  Schienenkopf,  gegebenenfalls  mit  Spurrille,  einen  s 
Schienensteg  und  einen  Schienenfuß  unter  Bildung  von 
Schienenkammern  aufweisen  und  mittels  Schienenfuß- 
Klemmeinrichtungen,  welche  einen  Klemmkopf  und 
eine  Klemmverankerung  aufweisen,  im  vorgesehenen 
Abstand  voneinander  an  der  Gleisunterkonstruktion  10 
befestigt  sind,  und  mit  Schienenkammern-Ausfüllein- 
richtungen. 

Es  gibt  Schienengleise  mit  oder  ohne  eigenen 
Bahnkörper.  Gleise  ohne  eigenen  Bahnkörper  teilen 
sich  den  Vekehrsraum  mit  weiteren  Verkehrssystemen,  is 
insbesondere  Straßenfahrzeugen  mit  Gummibereifung. 
Gleise  mit  eigenem  Bahnkörper  zeigen  gewöhnlich  ein 
Schotterbett,  dessen  Anblick  in  Stadtlandschaften  nicht 
immer  erwünscht  ist.  Man  hat  deshalb  bereits  den 
Raum  zwischen  den  Gleisen  mit  einem  Substrat  verfüllt,  20 
auf  dem  man  eine  Bewachsung  (Gras)  halten  kann. 
Nachteilig  ist  dabei  der  intensive  Kontakt  mit  der  Gleis- 
konstruktion,  was  zu  unerwünschten  Streuströmen 
führt,  die  den  korrosiven  Angriff  auf  metallische  Teile  am 
Schienengleis  als  auch  in  der  Umgebung  bedindliche  25 
Rohre,  Mäste  und  dergleichen  verstärken. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Schienengleis  der  eingangs  angegebenen  Art  so  aus- 
zubilden,  daß  der  Bahnkörper  weitgehend  von  Rasen 
oder  anderen  Bewachsungen  bedeckt  sein  kann,  und  30 
daß  dem  Korrosionsschutz  Rechnung  getragen  wird. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  aufgrund  der  Merkmale 
des  Anspruchs  1  gelöst  und  durch  die  weiteren  Merk- 
male  der  Unteransprüche  weiterentwickelt  und  ausge- 
staltet.  35 

Von  besonderem  Vorteil  ist  der  Umstand,  daß  auch 
die  Dämmung  des  Körperschalls  und  des  Luftschalls 
verbessert  wird. 

Im  einzelnen  sind  die  Schienenkammern-Ausfüll- 
einrichtungen  mit  stangenartigen  Formteilen  gebildet,  40 
die  vornehmlich  aus  zerkleinertem  Altgummi  mit  Polyu- 
rethanbindung  bestehen.  Die  stangenartigen  Formteile 
weisen  eine  Breite  auf,  mit  der  sie  bis  zu  den  Schienen- 
klemmeinrichtungen  reichen  und  besitzen  eine  Höhe, 
die  wenigstens  bis  unterhalb  der  Schienenköpfe  reicht,  45 
um  die  jeweilige  Schienenkammer  auszufüllen.  An  ihrer 
der  Schienenkammer  abgewandten  Seite  sind  an  den 
stangenartigen  Formteilen  nach  unten  offene  Kopfaus- 
sparungen  zur  Aufnahme  von  Teilen  der  Köpfe  der 
Klemmeinrichtungen  vorgesehen,  ferner  auch  Abdeck-  so 
hauben,  vornehmlich  aus  zerkleinertem  Altgummi  mit 
Polyurthanbindung,  um  zusammen  mit  der  jeweiligen 
Kopfaussparung  einen  nach  unten  offenen  Hohlraum 
zur  Aufnahme  der  kompletten  Köpfe  der  betreffenden 
Klemmeinrichtung  zu  bilden.  Die  Verbindung  zwischen  ss 
der  Abdeckhaube  und  den  stangenartigen  Formteilen 
erfolgt  durch  einen  integralen  Verbund,  wodurch  balken- 
artige  Formteile  entstehen,  oder  es  sind  Falzausbildun- 
gen  oder  Nut-Feder-Ausbildungen  vorgesehen,  mit 

denen  sich  der  obere  Rand  der  Haube  am  stangenarti- 
gen  Formteil  im  Bereich  der  Kopfaussparung  abstützt, 
während  der  untere  Rand  der  Haube  eine  AbStützung 
an  der  Gleisunterkonstruktion  findet. 

Durch  diese  Ausbildung  ist  es  möglich,  die  Klemm- 
befestigungseinrichtungen  der  Schienen  gegen  Feuch- 
tigkeit  zu  schützen,  indem  diese  in  eine  von  oben 
tropfwassergeschützte  Hülle  untergebracht  werden  und 
trotzdem  den  Gleiskörper  als  Rasenfläche  zu  benutzen, 
was  die  Aufrechterhaltung  einer  gewissen  Feuchtigkeit 
auch  oberhalb  der  Schienenbefestigungsköpfe  bedeu- 
tet.  Dabei  werden  die  metallischen  Befestigungsteile 
von  isolierenden  Kunststoffteilen  umgeben,  wodurch 
der  elektrische  Widerstand  für  Streuströme  erhöht  und 
die  Bildung  von  galvanischen  Elementen  vermieden 
werden. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnungen 
beschrieben.  Dabei  zeigt: 

20  Fig.  1  ein  Schienengleis  von  oben,  nach  einer 
ersten  Ausführungsform, 

Fig.  2  eine  Einzelheit  aus  Fig.  1  im  Schnitt  durch 
die  Hälfte  einer  Schiene, 

Fig.  3  einen  Schnitt  gemäß  Fig.  2  für  die  andere 
25  Hälfte  des  Schienenkopfes, 

Fig.  4  eine  perspektivische  Ansicht  der  Abdeck- 
haube, 

Fig.  5  einen  Querschnitt  durch  eine  zweite  Ausfüh- 
rungsform  eines  Schienengleies.  und 

30  Fig.  6  eine  vergrößerte  Einzelheit  aus  Fig.  5. 

Fig.  1  zeigt  ein  Straßenbahngleis  von  oben  in  sche- 
matischer  Darstellung,  und  zwar  sind  zwei  Schienen  10 
auf  einer  Gleisunterkonstruktion  2  im  vorgegebenen 
Abstand  verlegt,  der  durch  Spurstangen  3  eingehalten 
wird.  Die  Gleisunterkonstruktion  2  weist  gewöhnlich 
mehrere  Schichten  auf,  darunter  eine  nicht  dargestellte 
Frostschutzschicht,  und  je  nach  den  Gegebenheiten 
eine  Betontragplatte  6  (Fig.  2)  oder  auch  Betonschwel- 
len  in  Gleisschotter. 

Das  Querschnittsprofil  der  Schiene  10  ist  aus  Fig.  2 
und  3  ersichtlich,  wenn  man  deren  Darstellungen  ent- 
lang  der  gestrichelten  Linie  aneinanderlegt.  Es  ist  ein 
Kopf  11,  ein  Steg  12  und  ein  Fuß  13  vorgesehen,  die 
sogenannte  Kammern  14  einschließen.  Der  Kopf  11 
weist  ferner  eine  Rille  15  auf,  wie  sie  für  Straßenbahn- 
schienen  typisch  ist.  Die  Schiene  10  ist  an  der  Gleisun- 
terkonstruktion  mittels  Schienenfuß-Klemmeinrich- 
tungen  20  befestigt,  die  jeweils  einen  Schienenfußbefe- 
stigungskopf  21  aufweisen,  um  den  Schienenfuß  13  in 
der  Zwischenlage  von  jeweils  einer  Gummipreßplatte 
22  und  einer  Ausgleichsplatte  23  an  der  Betontragplatte 
6  zu  befestigen.  Die  Platten  22,  23  bestehen  aus  elek- 
trisch  isolierendem  Materialstücken;  die  Ausgleichs- 
platte  23  mit  seitlichem  Schlitz,  damit  sie  von  der  Seite 
in  die  Befestigungseinrichtung  eingefügt  werden  kann. 
Im  einzelnen  weist  die  Befestigungseinrichtung  20 
einen  Verbundanker  25  auf,  der  in  einen  isolierenden 
Dübel  26  der  Betontragplatte  6  eingreift,  ferner  eine 
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Spannfeder  oder  Klemmplatte  27  und  eine  Mutter  28, 
die  den  Schienenfuß  3  mit  einer  Zwischenlage  29  aus 
hochfestem  Kunststoff  einklemmen. 

Die  Teile  25,  27  und  28  des  Schienenfußbefesti- 
gungskopfes  21  bestehen  aus  Metall  und  sollten  des- 
halb  gegen  dauernd  einwirkende  Feuchtigkeit 
geschützt  werden.  Zu  diesem  Zweck  sind  Schutzein- 
richtungen  30  vorgesehen,  die  nach  unten  offene  Hohl- 
räume  31  bilden  und  aus  jeweils  einem  Füllkörper  32 
und  einer  Abdeckhaube  33  aufgebaut  sind.  Der  Füllkör- 
per  32  stellt  ein  stangenartiges  Formteil  dar,  das  an 
einer  Seite  gemäß  der  Kontur  der  Straßenbahnschiene 
10  angepaßt  ist  und  in  dessen  Kammer  hineinreicht, 
während  an  der  gegenüberliegenden  Seite  eine  nach 
unten  seitlich  offene  Aussparung  31a  vorgesehen  ist, 
die  Teil  des  Hohlraums  31  ist.  Die  Abdeckhaube  33 
weist  eine  vorstehende  Rippe  35  auf,  die  in  eine  ent- 
sprechende  Nut  36  des  Füllkörpers  32  eingreift.  Diese 
Ausbildung  kann  man  als  Falzeingriff  oder  Feder-Nut- 
Eingriff  bezeichnen.  Die  Abdeckhaube  33  wird  nicht  nur 
an  ihrem  oberen  Rand,  sondern  auch  längs  ihres  unte- 
ren  Rands  37  abgestützt,  so  daß  Kräfte,  die  von  oben 
her  auf  den  Füllkörper  32  einwirken,  nicht  zu  dessen 
Herauslösen  aus  der  Kammer  14  führen. 

Der  Füllkörper  32  und  die  Abdeckhaube  33  beste- 
hen  vornehmlich  aus  zerkleinertem  Altgummi  mit  Polyu- 
rethanbindung  sowie  gegebenenfalls  einem  Farbstoff. 
Der  Recylce-Gummitanteil  kann  bis  zu  90%  betragen 
und  der  PU-Anteil  10%.  Die  Teile  32  und  33  werden 
unter  hohem  Druck  und  der  Einwirkung  von  Wärme 
gepreßt  und  erreichen  eine  gute  Paßform,  welche  es 
ermöglicht,  die  Teile  so  ineinander  und  in  die  Kammer 
14  einzufügen,  daß  praktisch  Dichtigkeit  gegenüber  von 
oben  eindringendem  Wasser  gegeben  ist.  Es  ist  jedoch 
auch  zusätzlich  möglich,  mit  Verkleben  zu  arbeiten,  um 
absolute  Dichtigkeit  zu  erzielen. 

Wie  aus  Fig.  2  und  3  ersichtlich,  schließt  sich  seit- 
lich  an  die  Stützvorrichtung  30  eine  Tragschicht  7  und 
darüber  eine  Humusschicht  9  mit  Grasnarbe  an.  In  der 
Darstellung  der  Fig.  1  bedeckt  demnach  die  Grasnarbe 
beinahe  die  gesamte  Fläche  des  Gleiskörpers,  bis  auf 
schmale  Streifen  längs  der  Schienen  10.  Diese  Streifen 
werden  durch  die  Oberseiten  39  der  Füllkörper  32  gebil- 
det,  die  im  übrigen  in  Anpassung  an  das  Grasgrün  ein- 
gefärbt  sein  können  und  eine  gewisse  Neigung  zur 
Humusschicht  9  hin  aufweisen,  um  Regenwasser  von 
der  Schiene  in  die  Grasnarbe  zu  leiten. 

Wie  aus  Fig.  4  hervorgeht,  ist  der  Hohlraum  31 
länglich,  so  daß  keine  Ortsgenauigkeit  bei  der  Anbrin- 
gung  der  Befestigungsköpfe  21  nötig  ist  (Toleranzun- 
empfindlichkeit).  Gewöhnlich  werden  an  einer 
Befestigungsstelle  20  ein  Paar  von  Schienenfuß-Befe- 
stigungsköpfen  21  angeordnet  (Fig.  1),  und  die  Gummi- 
preßplatte  22  sowie  die  Ausgleichsplatte  23  dienen  zum 
Unterlegen  dieser  beiden  Befestigungsköpfe.  Dagegen 
wird  die  Zwischenlage  29  individuell  für  jeden  Befesti- 
gungskopf  21  angebracht.  Die  Schienenfüße  13  werden 
demnach  in  Abständen  von  3  Meter  an  zwei  Punkten 
unterstützt  und  festgeklemmt.  In  Kurvenbögen  kann  der 

Abstand  auf  1,50  m  verringert  werden.  Wenn  die 
Spurstangen  3  fortgelassen  werden,  wird  ebenfalls  ein 
geringerer  Abstand  zwischen  den  Befestigungsstellen 
20  bevorzugt.  Es  ist  möglich,  die  verbleibenden  Hohl- 

5  räume  mit  einer  Schwingungsdämpfungsschicht  auszu- 
füllen,  die  eine  größere  Nachgiebigkeit  als  die 
Ausgleichsplatten  23  oder  die  Gummipreßplatte  22  auf- 
weisen.  Als  Schichtmaterial  kommt  eine  Polyurethan- 
verbindung,  aufgefüllt  mit  Korkgries  oder  Gummigries  in 

10  Frage.  Ein  solches  Material  läßt  sich  ohne  seitliches 
Ausweichen  zusammenpressen,  da  der  Kork  Luftbe- 
standteile  enthält.  Man  kann  das  Material  entweder  von 
vornherein  auf  der  Unterseite  der  Schienenfüße  anbrin- 
gen  oder  in  die  Lücken  eingießen  und  aushärten  las- 

15  sen.  In  dieser  Weise  gelagerte  Schienen  haben  den 
Vorteil,  daß  beim  Befahren  der  Schienen  angeregte 
Schwingungen  gedämpft  und  an  der  Ausbreitung  gehin- 
dert  werden.  Dieses  Schwingungsdämpfungsverhalten 
zeigen  auch  die  Füllkörper  32,  da  sie  großflächig  an  den 

20  Schienenflanken  anliegen. 
Insgesamt  wird  eine  gute  elektrische  Isolierung  der 

Schienen  10  erzielt,  da  deren  Befestigungselement  25, 
27,  28  durch  Isolationsmaterialien  22,  23,  26,  29  gegen 
die  Umgebung  abgeschirmt  sind,  und  auch  die  Schie- 

25  nen  10  selbst  von  elektrisch  isolierendem  Material 
umgeben  sind.  Auch  das  Abhalten  der  Feuchtigkeit  von 
den  metallischen  Teilen  trägt  zum  guten  Korrosions- 
schutz  bei. 

Fig.  5  zeigt  den  Querschnitt  von  zwei  parallel  lau- 
30  fenden  Schienengleisen  1  auf  einer  Gleisunterkunstruk- 

tion  2  und  mit  Bordsteinen.  Die  Gleisunterkonstruktion  2 
enthält  eine  Schicht  Frostschutzmaterial  4,  Gleisschot- 
ter  5  sowie  darin  eingebetettete  Betonschwellen  6.  Die 
Schienenzwischenräume  sind  mit  einer  Wachstums- 

35  schicht  7  verfüllt,  unter  der  sich  noch  ein  Filtervlies  8 
befinden  kann.  Auf  der  Schicht  7  kann  beispielsweise 
Gras  wachsen.  Die  Schienen  10  weisen  einen  Quer- 
schnitt  nach  Vignol  auf,  es  könnten  aber  auch  Straßen- 
bahnen-Rillenschienen  benutzt  werden.  Die  Schienen 

40  10  werden  von  balkenartigen  Formteilen  30  flankiert, 
die  sich  über  zwei  benachbarte  Betonschwellen  6 
erstrecken  und  jeweils  stumpf  aneinanderstoßen,  so 
daß  neben  den  Schienen  10  eine  fortlaufende  Bahn 
zum  Befahren  durch  ein  bereiftes  Straßenfahrzeug 

45  gebildet  wird. 
Fig.  6  stellt  einen  vergrößerten  Ausschnitt  au  Fig.  5 

im  Bereich  einer  Schiene  10  dar.  Wie  ersichtlich,  weist 
die  Schiene  10  einen  Schienenkopf  11,  einen  Schie- 
nensteg  12  und  einen  Schienenfuß  13  mit  Bildung  von 

so  Schienenkammern  14  auf,  von  denen  die  linke  Schie- 
nenkammer  von  dem  balkenartigen  Formteil  30  einge- 
nommen  wird.  Der  Schienenfuß  13  ruht  unter 
Zwischenlage  einer  Gummi-  oder  Kunststoffschicht  22 
auf  der  Betonschwelle  6  und  wird  paarweise  mittels 

55  Schienenfuß-Klemmeinrichtungen  20  an  der  jeweiligen 
Schwelle  6  befestigt.  Jede  Klemmeinrichtung  20  enthält 
eine  Schraube  25,  eine  Spannplatte  oder  Spannfeder 
27  und  ein  Widerlager  19.  Der  Schraubenkopf  28  und 
die  Spannfeder  27  bilden  einen  Klemmenkopf  21,  wäh- 
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rend  der  Schraubenschaft  25  als  Klemmenverankerung 
bezeichnet  werden  kann. 

Wie  aus  Fig.  6  ersichtlich,  ist  im  Bereich  des  Klem- 
menkopfes  21  ein  Hohlraum  31  in  dem  balkenartigen 
Formteil  30  ausgespart,  der  etwa  trapezförmigen  Quer- 
schnitt  aufweist  mit  einer  Breite  von  7  cm  an  einem 
Dach  und  einer  Breite  von  1  1  cm  am  Boden,  ferner  mit 
einer  Höhe  von  5,5  cm  und  einer  variablen  Länge  von 
mindestens  25  cm.  Der  Schienenfuß  13  wird  gewöhn- 
lich  mit  zwei  Klemmeinrichtungen  20  an  jeder  Seite 
gegen  die  Schwelle  6  gepreßt  und  der  Hohlraum  31  bie- 
tet  Platz  für  zwei  benachbarte  Klemmenköpfe  21  . 

Im  Querschnitt  durch  den  Hohlraum  31  weisen  die 
balkenartigen  Formteile  30  gewissermaßen  drei  Schen- 
kel  32,33  und  34  auf,  von  denen  der  Schenkel  32  die 
betreffende  Kammer  14  der  Schiene  10  angepaßt  ist 
und  der  Schenkel  33  mit  einem  Fuß  37  gerade  die  Höhe 
hat,  um  sich  an  der  Schwelle  6  abzustützen  und  die 
Oberseite  39  des  Verbindungsschenkels  34  in  der 
Ebene  des  Gleisverlaufes  zu  halten.  Die  Ausbildung 
und  die  Abmessungen  der  balkenartigen  Formteile  30 
sorgen  außerdem  dafür,  daß  der  Schenkel  32  in  der 
Kammer  14  nach  erfolgter  Montage  klemmt  und  gleich- 
zeitig  der  Hohlraum  31  gegen  Eindringen  des  Wasers 
abgedichtet  wird. 

In  dieser  Beziehung  ist  die  richtige  Nachgiebigkeit 
des  verwendeten  Materials  für  die  balkenartigen  Formt- 
eile  30  von  einiger  Bedeutung.  Die  Formteile  30  werden 
als  Preßteile  aus  recyceltem  zerkleinerten  Altgummi 
und  Polyurethan  unter  hohem  Druck  und  Wärme  herge- 
stellt,  so  daß  ihre  Abmessungen  nur  geringe  Toleranz- 
schwankungen  aufweisen.  Der  Gummianteil  beträgt 
etwa  90%,  der  PU-Anteil  kann  unter  10%  liegen,  der 
Rest  kann  Farbstoff  o.dgl.  sein.  Es  hat  sich  herausge- 
stellt,  daß  unter  diesen  Mischungsverhältnissen  der 
Formkörper  30  sowohl  eine  genügende  Nachgiebigkeit 
zum  klemmenden  Eingriff  und  Abdichtung  in  der  Kam- 
mer  1  4  als  auch  genügende  Belastbarkeit  beim  Befah- 
ren  der  Fläche  39  durch  Straßenfahrzeuge  aufweist. 

Es  versteht  sich,  daß,  je  länger  die  balkenartigen 
Formteile  30  sind,  um  so  besser  ihre  Tragfähigkeit  ist. 
Bei  sehr  langen  Formteilen  wird  jedoch  ihre  Handhab- 
barkeit  an  der  Baustelle  verschlechtert.  Als  Kompromiß 
ist  deshalb  vorgesehen,  jeweils  zwei  Schwellen  mit  den 
Formteilen  zu  überbrücken,  was  in  der  Praxis  bedeutet, 
daß  die  Formteile  1  ,40  m  lang  sein  können.  Zur  Erhö- 
hung  der  Belastbarkeit  werden  in  Längsrichtung 
benachbarte  Formteile  30  mit  Falzausbildungen  verse- 
hen,  die  einnder  mit  2  bis  3  cm  Tiefe  überlappen.  Auch 
Nut-Feder-Ausbildungen  am  Stoß  der  Formteile  30  sind 
zu  diesem  Zweck  brauchbar.  Zusätzlich  kann  natürlich 
auch  der  Stoß  geklebt  werden,  was  auch  für  den  Eingriff 
des  Schenkels  32  in  der  Kammer  14  gilt. 

Straßenbahnschienen  10  haben  gewöhnlich  einen 
Abstand  von  1  ,435  m  voneinander.  Dies  ist  etwa  auch 
die  Größenordnung  der  Spurbreite  von  Straßenfahrzeu- 
gen.  Nach  Überqueren  des  Bordsteins  können  deshalb 
solche  Straßenfahrzeuge  entlang  der  Gleise  1  fahren, 
wobei  sich  die  Räder  auf  den  balkenartigen  Formteilen 

30  abstützen,  welche  Tragbalken  zwischen  den  Schwel- 
len  6  bilden.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  Durchbiegung 
der  Formteile  ausreichend  klein  bleibt,  so  daß  die 
Schenkel  32  nicht  aus  den  Kammern  14  herausrut- 

5  sehen. 
Das  erfindungsgemäße  Schienengleis  hat  folgende 

Vorzüge:  es  wirkt  schalldämpfend,  d.h.  der  von  fahren- 
den  Straßenbahnen  angeregte  Körper-  und  Luftschall 
wird  an  der  Ausbreitung  in  die  Umgebung  gehindert; 

10  es  ermöglicht,  daß  die  offene  Bauweise  oder  eine  sol- 
che  mit  fester  Fahrbahn  mit  einer  Wachstumsschicht 
(Rasengleis)  eingedeckt  werden;  es  stellt  eine  gewisse 
elektrische  Isolierung  gegenüber  der  Umgebung  dar, 
d.h.  es  wird  verhindert,  daß  bei  der  Eindeckung  der 

15  Gleise  mit  einer  Wachstumsschicht  die  Rückführung 
des  Reststroms  durch  die  Schiene  zum  Unterwerk  über 
den  vorgeschriebenen  Richtwerten  liegt,  was  sonst  zu 
einer  erhöhten  Bildung  von  Streuströmen  führt,  die  eine 
erhöhte  Korrosion  an  den  Schienen  selbst,  aber  auch 

20  an  den  in  der  Umgebung  befindlichen  leitenden  Teilen, 
z.B.  Metallrohren,  Metallmasten  o.a.,  bewirken,  so  daß 
für  die  Teile  mit  der  Zeit  die  Gefahr  der  frühzeitigen  Zer- 
störung  besteht. 

Gleichzeitig  wird  die  Gleisbefestigungseinrichtung 
25  gegenüber  Witterungseinflüssen  geschützt,  da  die 

Köpfe  von  Befestigungsschrauben  o.  dgl.  abgedeckt 
sind. 

Ferner  werden  die  Unterhaltungsarbeiten  (Mähen 
des  Rasens)  erheblich  gegenüber  dem  Fall  vereinfacht, 

30  bei  dem  der  Zwischenraum  zwischen  den  Schienen 
vollständig  von  Rasen  bedeckt  ist,  bei  denen  nämlich 
das  Mähen  mit  den  entsprechenden  Maschinen  nicht 
vollständig  am  Schienenkopf  erfolgen  kann.  Bei  der 
Erfindung  beginnt  der  Rasen  erst  mit  entsprechendem 

35  Abstand  von  der  Schiene  und  kann  leicht  und  sauber 
geschnitten  werden.  Dabei  wird  vermieden,  daß  sich 
der  Rasen  auf  den  Schienenkopf  auflegt,  was  zu  unkon- 
trolliertem  Bremsen  der  Straßenbahn  führen  würde. 

Schließlich  kann  auch  noch  ein  ästhetischer  und 
40  ökologischer  Gewinn  verzeichnet  werden,  da  der  Gleis- 

körper  mit  Rasen  eingedeckt  sein  kann. 

Patentansprüche 

45  1.  Schienengleis  mit  folgenden  Merkmalen: 
eine  Gleisunterkonstruktion  (2); 
zwei  Schienen  (10),  die  einen  Schienenkopf  (11), 
einen  Schienensteg  (12) 
und  einen  Schienenfuß  (13)  unter  Bildung  von 

so  Schienenkammern  (14)  aufweisen  und  mittels 
Schienenfuß-Befestigungseinrichtungen  (20),  wel- 
che  einen  Klemmkopf  (21)  und  eine  Verankerung 
(25)  aufweisen,  in  vorgesehenem  Abstand  vonein- 
ander  an  der  Gleisunterkonstruktion  (2)  befestigt 

55  sind,  und 
Schienenkammern-Ausfülleinrichtungen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schienenkammern-Ausfülleinrichtungen 
stangenartige  Füllkörper  (32)  enthalten,  die  vor- 

4 
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nehmlich  aus  zerkleinertem  Altgummi  mit  Polyu- 
rethanbindung  bestehen,  daß  die  Füllkörper  (32) 
eine  Breite  aufweisen,  mit  der  sie  bis  zu  den  Schie- 
nenfuß-Befestigungseinrichtungen  (20)  reichen, 
und  eine  Höhe  besitzen,  die  wenigstens  bis  unter-  5 
halb  der  Schienenköpfe  (1  1)  reicht,  um  die  jeweilige 
Schienenkammer  (14)  auszufallen,  daß  die  Füllkör- 
per  (32)  an  ihrer  der  Kammer  (14)  abgewandten 
Seite  jeweils  eine  oder  mehrere  seitlich  und  unten 
offene  Aussparungen  (31a)  besitzen,  und  w 
daß  ferner  Abdeckhauben  (33)  vornehmlich  aus 
zerkleinertem  Altgummi  mit  Polyurethanbindung 
vorgesehen  sind,  die  mit  jeweils  einem  zugehöri- 
gen  Füllkörper  (32)  verbunden  sind  und  einen 
Stützfuß  (37)  zur  Abstützung  an  der  Gleisunterkon-  15 
struktion  (2)  aufweisen  und  zusammen  mit  der 
jeweiligen  Aussparung  (34)  des  betreffenden  Füll- 
körpers  (32)  einen  Hohlraum  (31)  zur  Aufnahme 
des  Kopfes  (21)  der  betreffenden  Befestigungsein- 
richtung  (20)  bilden.  20 

2.  Schienengleis  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hohlräume  (31) 
eine  länglich  ovale  Form  ausweisen. 

25 
3.  Schienengleis  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füllkörper  (32)  in 
ihren  Schienenkammern  (14)  verklebt  sind. 

4.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Fall,  daß  das 
Gleis  Spurstangen  (3)  umfaßt,  die  Länge  der  stan- 
genartigen  Füllkörper  (32)  dem  Abstand  der 
Spurstangen  (3)  voneinander  entspricht. 

35 
5.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  sich  bei  den 
Schienen  um  Straßenbahn-Spurrillenschienen 
handelt. 

40 
6.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 

gekennzeichnet  durch  eine  Schicht  (9)  mit  Grasbe- 
wuchs. 

9.  Schienengleis  nach  einem  der  Anprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindung  zwi- 
schen  Füllkörper  (32)  und  Abdeckhaube  (33)  über 
eine  Falz-  oder  Feder-Nut-Ausbildung  zum  Eingriff 
in  entsprechende  Ausbildungen  am  oberen  Rand 
der  Aussparungen  (31a)  der  Füllkörper  erfolgt. 

10.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Füllkörper  (32)  und 
Abdeckhaube  (33)  integrale,  balkenartige  Formteile 
(30)  bilden. 

11.  Schienengleis  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Längsrichtung 
benachbarte  balkenartige  Formteil  (30)  über  Falz- 
oder  Nut-Feder-Ausbildungen  miteinander  verbun- 
den  sind. 

12.  Schlienengleis  nach  Anspruch  10  oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  balkenartigen 
Formteile  (30)  in  den  Schienenkammern  (14)  ver- 
klebbar  sind. 

13.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleisunterkon- 
struktion  (2)  Schwellen  (6)  umfaßt  und  daß  die 
Länge  der  balkenartigen  Formteile  (30)  zwei 
Schwellenteilungen  entspricht. 

14.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hohlräume  (31) 
der  balkenartigen  Formteile  (30)  jeweils  eine 
Abmessung  von  etwa  25  cm,  5,5  cm  Höhe  und  eine 
Breite  von  7  bzw.  11  cm  am  Dach  bzw.  am  Boden 
des  Hohlraums  (31)  aufweisen. 

15.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  sich  bei  den 
Schienen  (10)  um  Vignol-Schienen  handelt. 

7.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  Schienen- 
fuß  (13)  und  Gleisunterkonstruktion  (2)  eine 
Schwingungsdämpfungsschicht  aus  einem  örtlich 
zusammenpreßbaren  Material  vorgesehen  ist. 

50 
8.  Schienengleis  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schienenfuß- 
Befestigungseinrichtungen  (20)  einen  Verbundan- 
ker  (25)  in  einem  elektrisch  isolierenden  Dübel  (26) 
umfassen,  und  daß  der  Befestigungskopf  (21)  55 
durch  elektrisch  isolierende  Zwischenschichten 
(22,  23,  29)  von  dem  Schienenfuß  (13)  und  der 
Unterkonstruktion  (6)  getrennt  ist. 

5 
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